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Aktuelle Informationen zum Umgang  

mit dem Corona-Virus, Stand 04.11.2021 
 

 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

Am 04.11.2021 hat der BSSB neue Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus veröffentlicht. 

 
Der bayerische Ministerrat hat am 3. November 2021 Änderungen der bayerischen Infektionsschutzvor-

gaben beschlossen, die am Samstag, den 6. November 2021, in Kraft treten: u. a. 

 Krankenhausampel gelb – gilt landesweit, sobald entweder in den vorangegangenen sieben Tagen 

landesweit mehr als 1.200 Covidpatienten in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen wurden 

oder - das ist neu - landesweit mehr als 450 Intensivbetten mit Covidpatienten belegt sind: Mas-

kenstandard ist die FFP2-Maske. Alle Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die bisher nach 3G-

Regeln zugänglich sind, sind dann nur nach 3GPLUS zugänglich. Das heißt, dass in den geschlosse-

nen Raum unserer Schießstände nur noch Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete Zutritt erhalten 
– der Schnelltest sowie der Selbsttest genügen nicht mehr. 

 Krankenhausampel rot – gilt landesweit, sobald landesweit mehr als 600 Intensivbetten mit Covid-

patienten belegt sind: Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die sonst nach 3G-Regeln zugänglich 

sind, sind dann nur nach 2G zugänglich, also nur für Geimpfte und Genesene, nicht für Getestete. 

Ausgenommen werden hier u.a. die Gastronomie (hier bleibt es bei 3Gplus). Bei unserer außer-

schulischen Aus- und Fortbildung gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit mit Schnelltest (3G). Die 

Zugangsregelung „3G“ (einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) gilt u.a. für alle Beschäf-

tigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben (egal ob Kunden, andere 

Beschäftigte oder sonstige Personen). 

 Regionale Hotspotregelung: In Landkreisen, die (1) zu einem Leitstellenbereich gehören, in dem 

die zur Verfügung stehenden Intensivbetten bereits zu mindestens 80 % ausgelastet sind, und in 

denen zugleich (2) eine 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wird, gelten die Maßnahmen ent-

sprechend, die bei einer landesweiten roten Krankenhausampel gelten würden. Das Vorliegen der 

Voraussetzungen wird von der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde durch Bekanntmachung 

festgestellt. 

 

Hier die 2G/3G plus-Regelungen: 

 Freiwilliges 2G / 3G plus sind in allen Bereichen möglich, in denen bisher 3G gilt, also auch in 

unseren Schützenhäusern, Vereinsheimen und Schießständen. 

 Wo 2G / 3G plus gilt, sind die Maskenpflicht und das Gebot des Mindestabstands aufgehoben. 

Außerdem entfallen in diesen Fällen etwaige Personenobergrenzen und die Alkoholverbote bei 

Sportveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen werden ebenfalls aufgehoben. 

 Voraussetzung ist ein strenges Zutrittsregime (Zugangshindernisse, Kontrollen mit Identitäts-

feststellung etc.). Missbrauch ist nicht nur bußgeldbewehrt, sondern gefährdet auch die allge-
meine gewerberechtliche Zuverlässigkeit dessen, der nicht kontrolliert. 

 Kinder und alle Schüler (weil in der Schule regelmäßig getestet) haben unabhängig von ihrem per-

sönlichen Impfstatus auch zu freiwilligem 3Gplus Zutritt. Bei freiwilligem 2G haben Schulkinder 

nur unter zwölf Jahren Zutritt. 

 Anbieter, Veranstalter oder Betreiber können Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht 

impfen lassen können und dies vor Ort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen 

Zeugnisses im Original nachweisen, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und kon-
krete Angaben zum Grund der Befreiung enthält, bei Vorlage eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder 
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eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 

48 Stunden durchgeführt wurde, ausnahmsweise zulassen.  

 

Das bayerische Kabinett kündigt ausdrücklich Schwerpunkt- und Stichprobenkontrollen an genauso wie 

die konsequente Ahndung von Verstößen. 

 

Bitte beachtet und verfolgt weiterhin auch selbständig die aktuellen Informationen des BSSB. 

 

 

Mit Schützengruß 
 

Richard Müller 

Rundenwettkampfleiter 


